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Allgemeinverfügung der Stadt Solingen vom 16.03.2020 zu kontaktreduzierenden Maßnah
men nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men
schen (Infektionsschutzgesetz)

Gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) wird zur Verhütung der Weiter
verbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen folgende Allgemeinverfügung bis zum 19.04.2020 an
geordnet:

I.
1. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden für den Zeitraum von 14 Tagen nach Aufent
halt Betretungsverbote für folgende Bereiche zu erlassen:

a) Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpäda
gogische Kindertages-einrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen", Schulen und 
Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte 
Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe)

b) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäu
sern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken

c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im 
Sinne des SGB IX sowie ähnliche Wohnformen

d) Berufsschulen
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e) Hochschulen

2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrich
tungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX so
wie ähnlichen Einrichtungen werden nachstehende Maßnahmen angeordnet:

Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren 
zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung 
einzusparen.

Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; 
maximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient pro Tag mit Schutzmaß
nahmen und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizi
nisch oder ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten).

Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Pati
enten und Besucher sind zu schließen

- Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltun
gen etc. sind zu unterlassen.

3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise 
einzustellen:

Alle Kneipen, Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und Konzerthäuser, Kinos, Mu
seen und ähnliche Einrichtungen unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von 
Eigentumsverhältnissen

- Alle Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 
(drinnen und draußen), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen

Bolz- und Spielplätze

- Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen

- Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und priva
ten außerschulischen Bildungseinrichtungen

Reisebusreisen

- Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle 
Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen

Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen

- Gleiches gilt für Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen
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4. Der Zugang zu Angeboten der nachstehenden Einrichtungen ist ab dem 16.03.2020 be
schränkt und nur unter strengen Auflagen sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich 
(Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besucherzahl, Vorgaben für Min
destabstände zwischen Tischen von 2 Metern, Hygienemaßnahmen, Aushänge mit Hinweisen zu 
richtigen Hygienemaßnahmen etc.) gestattet:

- Bibliotheken außer Bibliotheken an Hochschulen und

- Mensen, Restaurants und Speisegaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernach
tungsgästen.

Restaurants und Speisegaststätten dürfen frühestens ab 6 Uhr zu öffnen und sind spätestens ab 
15 Uhr zu schließen.

5. Auch zu Einrichtungshäusern und Einkaufszentren, „shopping- malls" oder „factory outlets" 
und vergleichbaren Einrichtungen, die mehr als 15 einzelne Geschäftsbetriebe umfassen, wird 
der Zugang beschränkt und nur unter folgenden Auflagen erlaubt:
- Reglementierung der Besucherzahl (max. 10 Personen pro 100 qm Verkaufsfläche)
- Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen.
Der Aufenthalt ist nur zur Deckung des dringenden oder täglichen Bedarfs gestattet.

6. Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und Lieferdiensten, 
Apotheken sowie Geschäften des Großhandels ist bis auf weiteres auch die Öffnung an Sonn- 
und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet; dies gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Os
termontag.

7. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes werden darauf hinzuweisen, 
dass die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung 
von Warteschlagen zu treffen sind.

8. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken werden untersagt.

9. Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. Das schließt grundsätzlich auch Verbote für 
Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein, die nach Durchführung einer 
individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung zugelassen werden können. Ausgenommen sind Ver
anstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Da- 
seinsfür- und -Vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen 
(z. B. Wochenmärkte).

10. Versammlungen auch zur Religionsausübung unterbleiben. Kirchen, Islam-Verbände und jü
dische Verbände haben entsprechende Erklärungen abgegeben.
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Begründung:

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in 
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der 
weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, kontaktredu
zierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungs-dynamik zu ergreifen und Infektions
ketten zu unterbrechen. Die Maßnahmen sind geeignet, zu einerweiteren Verzögerung der In
fektionsdynamik beizutragen und daher erforderlich.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu 
Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen.
Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen nach Ziffer 1 dieser Weisung ist § 28 Absatz 
1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Rechtgrundlagen der Maßnahmen sind §§ 16 Abs. 1, 28 Abs. 1 S. 2 IfSG. Zur Gesundheitssicherung 
der Bevölkerung ist es notwendig, Dauer, Anzahl und Intensität von Kontaktmöglichkeiten, sowie die 
fehlende Zurückverfolgbarkeit zu begrenzen.

Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dieser Einschränkung sozialer Kontaktmöglich
keiten die dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. 
Die Regelung orientiert sich an einer Reduzierung der sozialen Kontaktmöglichkeiten in Anlehnung 
an die Schutzbestimmungen an stillen Feiertagen. Ziel ist es, durch eine vorübergehende konse
quente soziale Distanzierung die Ausbreitung des Virus im täglichen Leben zu verlangsamen. Die 
Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen 
Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereithalten zu kön
nen. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich befristete Verbot nicht nur zur Gefahrenab
wehr geeignet, sondern auch erforderlich und verhältnismäßig. Zwar werden die Grundrechte der 
Artikel 2, Absatz 2, Satz 2, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1, Artikel 8 Grundgesetz insoweit eingeschränkt. Die 
Maßnahme ist in Anbetracht der vorrangigen Interessen der Gesundheitssicherung der Bevölkerung, 
insbesondere der besonderen Risikogruppen, gerechtfertigt.

II.
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 
IfSG. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung.

III.
Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen 

(VwVfG NW) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.
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-Rechtsbehelfsbelehrung-

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, erheben.

In Vertrei

Beigeordneter Welzel
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